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Art. 105 ausbildungs- und Prüfungsordnung  
 für Pastoralassistenten im Bistum Münster  
 religionspädagogische ausbildung*

I. Ausbildungsziele

 Mit der religionspädagogischen Ausbildung in 
der Schule und in begleitenden Seminarveran-
staltungen erreichen die Pastoralassistenten** 

folgende Kompetenzen:

1. Religionsunterricht fach- und sachgerecht 
planen, theologisch-anthropologisch, reli-
gionsdidaktisch und methodisch begründen 
sowie fachgerecht durchführen und reflek-
tieren,

2. die Fähigkeiten von Schülern zum selbst be-
stimmten Lernen und Arbeiten fördern,

* vgl. II. Vereinbarung der „Vereinbarungen mit der katholischen 
Kirche über die Erteilung des staatlichen Unterrichtsauftrages, die 
Verwendung von Katecheten und die kirchliche Einsichtnahme in 
den Religionsunterricht. RdErl. d. Kultusministers vom 18.02.1956 
BASS 20-53 Nr. l“ und „Die Deutschen Bischöfe - Rahmenstatuten 
und -ordnungen für Gemeinde- und Pastoral-Referenten/Referentin-
nen Heft 96“, 2011

** Im Sinne einer besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form 
verwandt, auch wenn in der Regel Personengruppen weiblichen und 
männlichen Geschlechts gemeint sind. 

3. das System Schule als pastoralen Ort wahr-
nehmen und gestalten,

4. die Bedeutung des hauptamtlichen Religi-
onslehrers für die religiöse Bildung in der 
Schule und seine Rolle in der Pfarrei erfas-
sen.

II. Ausbildungsinhalte und Ausbildungsdauer

1. Für die religionspädagogische Ausbildung 
der Pastoralassistenten im Bistum Müns-
ter ist die Hauptabteilung Schule und Er-
ziehung im Bischöflichen Generalvikariat 
(BGV Münster) zuständig. 

 In deren Auftrag übernimmt ein Referent 
aus der Abteilung 310 des BGV Münster die 
Aufgaben der Leitung der religionspädago-
gischen Ausbildung, auch für den Bereich 
des Offizialatsbezirks Oldenburg. 

 Der beauftragte Referent aus der Abtei-
lung Schule und Erziehung des Bischöflich 
Münsterschen Offizialates (BMO) in Vechta 
arbeitet in der religionspädagogischen Aus-
bildung mit.

Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflichen Generalvikariates
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 Die Ausbildung kann in Kooperation mit 
Theologie im Fernkurs – Domschule Würz-
burg – erfolgen. 

2. In Absprache mit dem Pastoralassistenten 
wählt der Gemeindementor des Pastoralas-
sistenten in Abstimmung mit dem Ausbil-
dungsleiter aus der Abteilung 310 des BGV 
Münster (NRW-Teil des Bistums) bzw. dem 
Referenten aus der Abteilung Schule und Er-
ziehung des BMO Vechta (Offizialatsbezirk 
Oldenburg) eine Schule und einen geeigne-
ten Mentor für die Dauer der schulischen 
Ausbildung aus. Die Verantwortung für den 
Praxisteil der schulischen Ausbildung liegt 
bei dem jeweiligen Referenten des BGV 
bzw. des BMO. Die Schule (Grund-, Haupt-, 
Sekundar-, Real-, Förder- und Oberschule, 
die Klassen 5-10 der Gesamtschule sowie 
ggf. die Klassen 5-9 bzw. 5-10 des Gym-
nasiums) sollte möglichst in der jeweiligen 
Pfarrei liegen, in der die Ausbildung erfolgt.

 Die Hauptabteilung Schule und Erziehung 
beantragt bei den zuständigen Schulauf-
sichtsbehörden die Hospitations- und Un-
terrichtsgenehmigung nach Ziffer 3 der 
„II. Vereinbarung“ für Einsätze in Nord-
rhein-Westfalen.*** Der Ausbildungsleiter 
teilt im Kooperationsfall Theologie im Fern-
kurs die entsprechenden Schulen und Men-
toren mit.

3. Die Ausbildung in der Schule beginnt mit 
der vorbereitenden Konferenz vor dem ers-
ten Schultag des jeweiligen Schuljahres und 
endet am letzten Schultag des betreffenden 
Schuljahres. Die ersten drei Wochen dienen 
der Hospitation ohne eigenen Unterricht; 
nach Möglichkeit sollte die Hospitation 
auch in anderen Fächern als dem Religi-
onsunterricht erfolgen. Im Anschluss an die 
Hospitationsphase beginnt die Phase der ei-
genen Unterrichtsversuche unter Anleitung 
des Mentors; bis zum Ende der Ausbildung 
soll der Auszubildende möglichst 6 Wochen-
stunden Religionsunterricht erteilen. Neben 
der sorgfältigen Planung der Unterrichtsvor-
haben und -stunden ist die Nachbesprechung 
mit den Mentoren wesentlicher Bestandteil 
der Ausbildung. Dazu ist es notwendig, dass 
der Pastoralassistent für jede Unterrichts-
stunde eine Unterrichtsskizze anfertigt und 
dem Mentor aushändigt.

*** In Niedersachsen ist eine solche Genehmigung nicht vereinbart.

4. Die schulpraktische Ausbildung wird be-
gleitet und ergänzt durch Seminarveran-
staltungen im Umfang von mindestens 80 
Seminarstunden, die in der organisatori-
schen Verantwortung des Ausbildungsleiters 
Schule liegen. Die Teilnahme an diesen Ver-
anstaltungen ist verpflichtend.

 Im Laufe der Ausbildung finden mindestens 
zwei Unterrichtsbesuche des Pastoralassis-
tenten zur Beratung durch einen Beauftrag-
ten der Hauptabteilung Schule und Erzie-
hung statt.

 Als schriftliche Leistungen während der 
Ausbildungszeit sind zu erbringen
- zwei ausführliche Unterrichtsentwürfe, 

in der Regel zu den beiden ersten Unter-
richtsbesuchen,

- eine Unterrichtsskizze (kompetenzorien-
tiert formulierte Ziele und Verlaufspla-
nung) vor jeder selbst erteilten Stunde 
für den Mentor. 

5. Nachweise
 Folgende Nachweise und Unterlagen legen 

die Pastoralassistenten dem Ausbildungs-
leiter zu dem von ihm festgelegten und den 
Pastoralassistenten zu Beginn des Ausbil-
dungsjahres mitgeteilten Termin vor:
5.1 (1) Schriftliche Hausarbeit in zweifa-

cher Ausfertigung,

(2) Erklärung des Mentors zur schriftli-
chen Hausarbeit,

(3) Tabellarischer Lebenslauf.

5.2 Der Mentor bestätigt am Ende des Aus-
bildungsjahres die Anwesenheit des 
Pastoralassistenten in den Hospitations-
stunden und die Durchführung der vor-
geschriebenen Unterrichtsstunden.

5.3 Der Mentor fertigt eine kurze formlose 
Beurteilung zu der religions-pädago-
gischen Unterrichtstätigkeit des Pasto-
ralassistenten an, die diesem zur Kennt-
nis gebracht wird. Aus der Beurteilung 
muss hervorgehen, ob der Mentor den 
Pastoralassistenten für die Erteilung des 
katholischen Religionsunterrichtes in 
der betreffenden Schulstufe für befähigt 
hält.

5.4 Der Ausbildungsleiter führt für jeden 
Pastoralassistenten eine Prüfungsakte, 
die
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(1) den Nachweis über die besuchten 
Studienveranstaltungen, 

(2) die Beurteilung durch den Mentor,

(3) die schriftliche Hausarbeit mit der 
Erklärung des Mentors und der Er-
klärung des Auszubildenden, 

(4) die Beurteilung und Benotung der 
schriftlichen Hausarbeit,

(5) den schriftlichen Entwurf zur Un-
terrichtsprüfung,

(6) das Protokoll und die Benotung der 
unterrichtspraktischen Prüfung,

(7) das Protokoll und die Benotung des 
Kolloquiums enthält.

III. Prüfung

 Die Abschlussprüfung der schulpraktischen 
Ausbildung besteht gemäß Ziffer 4 der „II. Ver-
einbarung“ aus drei Teilen und umfasst

1. die schriftliche Hausarbeit,
2. die unterrichtspraktische Prüfung,
3. das Kolloquium.

 Die unterrichtspraktische Prüfung und das Kol-
loquium werden vor einer Prüfungskommission 
abgelegt. Den Vorsitz führt der Beauftragte des 
BGV Münster (NRW-Teil des Bistums) bzw. 
des BMO Vechta (Offizialatsbezirk Olden-
burg). Weiteres Mitglied der Prüfungskommis-
sion kann ein religionspädagogischer Referent 
der Hauptabteilung Schule und Erziehung des 
BGV Münster bzw. ein Referent der Abteilung 
Schule und Erziehung des BMO Vechta sein. 
Die staatliche Schulaufsichtsbehörde wird in 
Nordrhein-Westfalen zur Prüfung eingeladen, 
ihr Vertreter ist Mitglied der Prüfungskommis-
sion. Im Falle der Verhinderung kann die Schul-
leitung mit den Aufgaben des Prüfers betraut 
werden.**** Der Mentor des Kandidaten und der 
Leiter der Ausbildungsschule können beratend 
an der Prüfung teilnehmen.

 An einzelnen Prüfungen (Unterrichtsprüfung 
und Kolloquium) im NRW-Teil des Bistums 
können als Gäste teilnehmen der Generalvikar 
und der Leiter der Hauptabteilung Schule und 
Erziehung des BGV Münster und im Offizial-
atsbezirk Oldenburg der Bischöfliche Offizial 
und der Leiter der Abteilung Schule und Erzie-
hung des BMO Vechta. Sie können auch den 
Vorsitz der Prüfungskommission übernehmen. 

**** In Niedersachsen nimmt die staatliche Schulaufsichtsbehörde aus 
eigenem Entschluss grundsätzlich nicht teil.

 Die Mitglieder der Prüfungskommission stim-
men über die einzelnen Prüfungsteile in Abwe-
senheit des Prüflings offen ab, Stimmenthaltung 
ist nicht zulässig. Bei Stimmengleichheit gibt 
die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.

 Erfolgt die Ausbildung in Kooperation mit 
Theologie im Fernkurs – Domschule Würz-
burg –, teilt der Ausbildungsleiter Theologie 
im Fernkurs die Termine der unterrichtsprakti-
schen Prüfung der entsprechenden Kandidaten 
mit und lädt einen Vertreter von Theologie im 
Fernkurs ein an den Prüfungen teilzunehmen.

1. Schriftliche Hausarbeit
 Der Pastoralassistent fertigt eine schriftliche 

Hausarbeit (ca. 30 - 40 Seiten) an, die ein 
Unterrichtsvorhaben im Fach Katholische 
Religionslehre und daraus drei aufeinander 
folgende Stunden in Planung, Verlauf und 
Reflexion dokumentiert. 

 Der Pastoralassistent soll damit belegen, 
dass er in der Lage ist, einen eng begrenz-
ten und in sich abgeschlossenen Teil seiner 
unterrichtspraktischen Tätigkeit fach- und 
sachgerecht zu planen, theologisch-anth-
ropologisch, religionsdidaktisch und me-
thodisch zu begründen sowie fachgerecht 
durchzuführen und zu reflektieren.

 Für die Abfassung der schriftlichen Haus-
arbeit ist der Pastoralassistent für die Dau-
er von drei Tagen von anderen dienstlichen 
Verpflichtungen zu befreien.

 Der Termin für die Abgabe der schriftlichen 
Hausarbeit wird von dem Ausbildungsleiter 
festgelegt und den Pastoralassistenten zu 
Beginn der religionspädagogischen Ausbil-
dung mitgeteilt.

 Der Mentor erklärt schriftlich, dass der 
Pastoralassistent die schriftliche Hausar-
beit im Rahmen der Ausbildung angefertigt 
und das beschriebene Unterrichtsvorha-
ben durchgeführt hat. Der Pastoralassistent 
erklärt schriftlich, dass er die Hausarbeit 
selbstständig angefertigt hat und keine an-
deren als die angegebenen Hilfsmittel ver-
wendet hat.

 Die Beurteilung der schriftlichen Hausar-
beit erfolgt im NRW-Teil des Bistums durch 
zwei Referenten der Hauptabteilung Schule 
und Erziehung des BGV Münster und im Of-
fizialatsbezirk Oldenburg durch zwei Refe-
renten der Abteilung Schule und Erziehung 
des BMO Vechta, die vom Ausbildungsleiter 
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des BGV Münster bestimmt werden. Einer 
der Referenten soll der für den Pastoralas-
sistenten zuständige Beauftragte sein. Die 
Gutachten über die Hausarbeit müssen mit 
einer Gesamtnote abschließen. Weichen die 
Beurteilungen um mehr als eine Note (mehr 
als 1,0) voneinander ab, bestellt der Aus-
bildungsleiter einen Drittgutachter, der die 
Note im Rahmen der Vorbeurteilung end-
gültig festlegt. Bei geringerer Abweichung 
ermittelt der Ausbildungsleiter das arithme-
tische Mittel aus beiden Noten und setzt es 
als Prüfungsergebnis fest.

2. Unterrichtspraktische Prüfung

2.1 Vor der Prüfungskommission hält der Pasto-
ralassistent am Ende des Ausbildungsjahres 
eine Lehrprobe.

2.2 Zur Lehrprobe wird ein ausführlicher 
schriftlicher Unterrichtsentwurf vorgelegt. 
Abgabetermin und Anzahl der einzurei-
chenden Entwürfe werden durch den Aus-
bildungsleiter festgelegt und zu Beginn 
der Schulausbildung schriftlich mitgeteilt. 
Nach der Durchführung findet ein Refle-
xionsgespräch zur Unterrichtsstunde statt. 
Die unterrichtspraktische Prüfung (Ent-
wurf, Durchführung, Reflexionsgespräch) 
wird beurteilt und benotet. Verlauf und Be-
wertung der Prüfungsleistung „unterrichts-
praktische Prüfung“ werden protokolliert. 
Das Protokoll wird von allen Mitgliedern 
der Prüfungskommission unterzeichnet.

2.3 Die Lehrprobe darf nicht Bestandteil des 
der schriftlichen Hausarbeit zugrunde lie-
genden Unterrichtsvorhabens sein.

3. Kolloquium

3.1 Über die Zulassung entscheidet der Ausbil-
dungsleiter bzw. der Beauftragte der Diö-
zese anhand der vorliegenden Nachweise 
(vgl. II.5). Die Zulassung wird versagt, 
wenn die Nachweise nicht vollständig sind 
und/oder die Unterrichtspraktische Prüfung 
nicht mit mindestens ausreichend (4,3) be-
wertet wurde.

3.2 Das Kolloquium schließt sich an die un-
terrichtspraktische Prüfung an und dauert 
max. 30 Minuten. Erfolgt die Ausbildung 
in Kooperation mit Theologie im Fern-
kurs – Domschule Würzburg – findet das 
Koloquium nach der Prüfungsordnung von 
Theologie im Fernkurs an einem einheitli-
chen Termin und Ort statt.

3.3 Die Prüfungskommission bewertet das 
Kolloquium mit einer Note.

 Über den Verlauf des Kolloquiums wird ein 
Protokoll angefertigt und von den Mitglie-
dern der Prüfungskommission unterzeichnet.

 Im Anschluss an das Kolloquium teilt der 
Vorsitzende dem Pastoralassistenten die 
Noten der Prüfungsleistungen „Schriftliche 
Hausarbeit“, „Unterrichtspraktische Prü-
fung“ und „Kolloquium“ und die sich da-
raus ergebende Gesamtnote mit.

IV. Feststellung der Prüfungsergebnisse

1. Über die gesamte Prüfung wird ein Zeugnis 
ausgestellt (vgl. Anlage).

2. Die Prüfungsleistungen in den drei Prü-
fungsteilen des Ausbildungsbereiches „Schu-
le“ werden jeweils einzeln ausgewiesen.

3. Die Prüfungsleistungen werden gleich ge-
wichtet zu einer Gesamtnote zusammenge-
fasst. Die Prüfung ist bestanden, wenn in-
nerhalb der Prüfungsteilleistungen eventuell 
nicht ausreichende Leistungen ausgleichbar 
sind (vgl. III 3.1) und mindestens die Ge-
samtnote „ausreichend“ (4,3) zuerkannt 
werden kann.

 Innerhalb des Ausbildungsbereiches „Schu-
le“ werden mangelhafte Leistungen in 
einem Prüfungsteil durch mindestens befrie-
digende Leistungen in einem anderen Prü-
fungsteil ausgeglichen. Nicht ausreichende 
Leistungen in der unterrichtspraktischen 
Prüfung (schlechter als 4,3) können nicht 
ausgeglichen werden und schließen die Zu-
lassung zum Kolloquium aus.

 Ungenügende Leistungen können nicht aus-
geglichen werden.

4. Für die Bewertung der Teilleistungen wie 
für die Feststellung der Gesamtnote gelten 
folgende Notenstufen:
sehr gut  (1,0 - 1,3)
gut    (1,7 - 2,3)
befriedigend  (2,7 - 3,3)
ausreichend  (3,7 - 4,3)
mangelhaft  (4,7 - 5,3)
ungenügend (5,7 - 6,0)

 Bei der Berechnung der Noten gelten fol-
gende Zuordnungen:
1,00 - 1,14 = 1,0 
1,15 - 1,49 = 1,3 
1,50 - 1,84 = 1,7 
1,85 - 2,14 = 2,0 usw.
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5. Nach erfolgreichem Abschluss der Aus-
bildung im Bereich „Schule“ beantragt im 
NRW-Teil des Bistums die Hauptabteilung 
Schule und Erziehung im BGV Münster bei 
der zuständigen Bezirksregierung die staat-
liche Lehrbefähigung für die Pastoralassis-
tenten.***** Die staatliche Lehrbefähigung 
erstreckt sich auf den katholischen Religi-
onsunterricht in der Primarstufe und der Se-
kundarstufe I.

V. Nichtablieferung von schriftlichen Arbeiten, 
Versäumen von Prüfungsterminen und Täu-
schungsversuche

1. Erscheint ein Prüfling ohne ausreichen-
de Entschuldigung zu dem Termin für die 
unterrichtspraktische Prüfung im Bereich 
Schule oder zu dem Termin für das Kollo-
quium nicht oder nicht rechtzeitig, so gilt 
die Leistung als nicht erbracht. Sie wird wie 
eine mit „ungenügend“ bewertete Prüfung 
behandelt.

2. Wird die schriftliche Hausarbeit ohne aus-
reichende Entschuldigung nicht oder nicht 
fristgerecht abgeliefert, so gilt die Leistung 
als nicht erbracht; sie wird wie eine mit „un-
genügend“ bewertete Arbeit behandelt.

3. Entschuldigungsgründe können nur berück-
sichtigt werden, wenn sie nicht vom Prüfling 
zu vertreten sind und unverzüglich bei dem 
Ausbildungsleiter für die Ausbildung im Be-
reich „Schule“ der Diözese geltend gemacht 
werden. Von Prüflingen, die sich mit Krank-
heit entschuldigen, ist eine Arbeitsunfähig-
keitsbescheinigung vorzulegen. 

4. Im Falle eines Täuschungsversuchs hält der 
Ausbildungsleiter der Diözese die Art und 
den Umfang des Verstoßes in einem Proto-
koll fest. Das Protokoll ist in die Prüfungs-
akte zu übernehmen. Als Folgen eines Täu-
schungsversuchs können festgelegt werden:
- Dem Prüfling kann die Wiederholung 

einzelner oder mehrerer Prüfungsleis-
tungen auferlegt werden.

- Prüfungsleistungen, auf die sich der 
Täuschungsversuch bezieht, können wie 
eine mit der Note „ungenügend“ bewer-
tete Prüfungsleistung behandelt werden.

- Die Prüfung kann für nicht bestanden er-
klärt werden.

- In besonders schweren Fällen kann eine 
***** In Niedersachsen ist die Erteilung der staatlichen Lehrbefähigung 

nicht vorgesehen.

Wiederholungsprüfung ausgeschlossen 
werden.

 Die Entscheidung trifft die zuständige 
Prüfungskommission nach Anhörung des 
Prüflings.

5. Ist die Prüfung am Ende des Ausbildungs-
jahres nicht bestanden, so kann sie einmal 
innerhalb der nächsten zwei Jahre, jedoch 
frühestens nach einem halben Jahr, wieder-
holt werden. Die jeweilige Prüfungskom-
mission legt Zeitpunkt und Umfang der 
Wiederholung fest.

 Über die nicht bestandene Prüfung und über 
die Möglichkeit der Wiederholung wird dem 
Pastoralassistenten eine Bescheinigung aus-
gestellt.

VI. Widerspruch

 Der Pastoralassistent hat das Recht, gegen die 
Bewertung einer oder mehrerer Teilleistungen 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen nach Be-
kanntgabe der Benotung bei dem Vorsitzenden 
der Prüfungskommission Widerspruch einzule-
gen.

 Nach Prüfung der Aktenlage und gegebenen-
falls Anhörung der Beteiligten entscheidet die 
Prüfungskommission über die Zulässigkeit des 
Widerspruchs und eine eventuelle Korrektur 
der Benotung von Teilleistungen und damit der 
Gesamtprüfung. Der Vorsitzende der Prüfungs-
kommission kann dazu Fachberater hinzuzie-
hen.

VII. Verlängerung der Ausbildungszeit 

 Aus wichtigen persönlichen oder dienstlichen 
Gründen kann die Ausbildungszeit verlängert 
werden. Der Antrag muss bei der Leitung des 
Instituts für Diakonat und pastorale Dienste 
im Bistum Münster gestellt werden; die Ent-
scheidung trifft die Leitung des Instituts in Ein-
vernehmen mit dem Ausbildungsleiter in der 
Hauptabteilung Schule und Erziehung, der die 
Zustimmung der Schulaufsichtsbehörde ein-
holt.

VIII. Besondere Regelung

 Erfolgt die Ausbildung in Kooperation mit 
Theologie im Fernkurs – Domschule Würz-
burg – gilt, soweit in der vorliegenden Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung für Pastoralassis-
tenten im Bistum Münster nicht anders geregelt, 
die von der Deutschen Bischofskonferenz in 
Kraft gesetzte Rahmenprüfungsordnung und 
die Prüfungsordnung für den Religionspäda-
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neben Priestern, Diakonen, Pastoralrefe-
renten/-innen und Ordensleuten auch Frau-
en und Männer mit dem Dienst der Seelsor-
ge im Krankenhaus (oder einer Einrichtung 
der Altenhilfe und der Behindertenhilfe) be-
auftragt werden, die sich die notwendigen 
Kompetenzen für diese Aufgabe in einer 
praxisbegleitenden Ausbildung angeeignet 
haben. Ihre Berufsbezeichnung lautet wäh-
rend der Ausbildung „Krankenhauspasto-
ralassistent/-in“ und nach der Ausbildung 
„Krankenhauspastoralreferent/-in“.

2. Inhalt und Geltung der Ordnung

2.1 Diese Ordnung regelt die vierjährige pra-
xisbegleitende Ausbildung und die Allge-
meine Fortbildung.

2.2 Die Verantwortung für die Ausbildung liegt 
bei der / dem Leiter/in des Instituts für Di-
akonat und pastorale Dienste im Bistum  
Münster.

2.3 Diese Ordnung gilt in Verbindung mit dem 
Leitbild der Krankenhausseelsorge im Bis-
tum Münster, dem Statut für die Kranken-
hausseelsorger/-innen im Bistum Münster 
und der Ordnung für die Arbeitsgemein-
schaft der Krankenhausseelsorger/-innen 
im Bistum Münster in der jeweils gültigen 
Fassung.

3. Voraussetzungen

3.1 Zu den persönlichen Voraussetzungen ge-
hören:

- Stabilität und Belastbarkeit

- Empathie, Wahrhaftigkeit und Sensibili-
tät im Umgang mit Kranken und deren 
Angehörigen sowie allen Mitarbeitern 
des Krankenhauses

- Kommunikations- und Kooperationsfä-
higkeit

- Zuhören und Aushalten können

- Beziehungsfähigkeit

- eine eigene Spiritualität im seelsorgli-
chen Kontext entwickeln und leben kön-
nen

- Fähigkeit zur adäquaten liturgischen 
Präsenz im jeweiligen Kontext

- im Blick auf die jeweiligen Personen 
und Situationen angemessene Liturgie 
feiern können

gogisch-katechetischen Kurs von Theologie im 
Fernkurs in der jeweils gültigen Fassung.

IX. Ausführungsbestimmungen

 Das Generalvikariat kann zu dieser Ausbil-
dungs- und Prüfungsordnung Ausführungsbe-
stimmungen erlassen.

Die Ausbildungs- und Prüfungsordnung tritt am 
01. August 2016 in Kraft.

Münster, 28.04.2016 
AZ: 526 Norbert Kleyboldt
  Bischöflicher Generalvikar

Art. 106 Ordnung der ausbildung‚ 
 zur Krankenhauspastoralreferentin/ 
 zum Krankenhauspastoralreferenten

1. Präambel

1.1 „Ein Krankendienst, der dem Menschen 
gerecht werden will, schließt nach christ- 
lichem Verständnis immer die Seelsorge 
mit ein. Krankenhausseelsorge ist ein not- 
wendiger Dienst des Krankenhauses.“ (Sta-
tut für die Krankenhausseelsorger/-innen 
im Bistum Münster 2010, Ziff. 1)

1.2 „Seelsorge im Krankenhaus ist Teil des ge-
samtkirchlichen Auftrags, das Evangelium 
in Wort und Tat zu bezeugen. Grundlage 
dafür ist die bedingungslose Zuwendung 
Gottes zum Menschen in Jesus von Naza-
reth. Krankenhausseelsorge will Menschen 
in diesen Zeiten nicht allein lassen, sondern 
ihnen menschliche und spirituelle Zuwen-
dung, Begleitung, Beratung, Stärkung und 
Ermutigung im Glauben und in den Sakra-
menten der Kirche anbieten. Im Sinne einer 
umfassenden Patientenorientierung arbeitet 
die Seelsorge als ganzheitliche Begegnung 
mit Patientinnen und Patienten, Angehöri-
gen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Krankenhauses im Horizont des christ-
lichen Glaubens. Verschiedene Dienste in-
nerhalb der Krankenhausseelsorge und un-
terschiedliche Hilfen wollen Heilung und 
Wiedergesundung, Linderung oder auch 
Annahme von unheilbarer Krankheit för-
dern.“ (Leitbild der Krankenhausseelsorge 
im Bistum Münster, 2007, Ziff. 3 und 4)

1.3 Die Krankenhausseelsorge im Bistum 
Münster geschieht im Auftrag des Bischofs 
von Münster und erfordert eine besondere 
Qualifikation. Im Bistum Münster können 
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4.1.4 In Absprache mit der/dem Leiter/in des 
Instituts für Diakonat und pastorale 
Dienste stellt der der/die Mentor/-in zu-
sammen mit dem/der Krankenhauspasto-
ralassistenten/-in einen Plan auf, anhand 
dessen die schrittweise Einführung in 
den Dienst der Seelsorge im Kranken-
haus und in den Dienst des/der Kranken-
hausseelsorger/-in erfolgt. Der/die Kran-
kenhauspastoralassistent/-in fertigt in 
den ersten drei Monaten eine Darstellung 
bzw. eine Reflexion des Krankenhauses 
an, die er/sie mit dem/der Mentor/-in be-
spricht und zu dem vom Institut festge-
legten Termin vorlegt.

4.2 Im Institut für Diakonat und pastorale 
Dienste im Bistum Münster

4.2.1 Einführungsseminare

 Zu Beginn der Ausbildung nimmt der/
die Krankenhauspastoralassistent/-in an 
einem vom Institut im Rahmen der Aus-
bildung der Pastoralassistenten durch-
geführten Einführungsseminar teil, dem 
ein 2. Einführungsseminar folgt. Inhalte 
dieser Einführungsseminare sind:

- Rolle und Beruf des/der Krankenhau-
spastoralassistenten/-in und seine/
ihre Zuordnung zur Pfarrei und zu 
anderen pastoralen Diensten

- Spirituelles Leben als Grundlage 
kirchlichen Dienstes

- Praktische und dienstliche Informati-
onen

- Auswertung der ersten Erfahrungen 
mit der Kirche vor Ort.

4.2.2 Einführung von Pfarrer und Mentor/-in

 Die Einführung des Pfarrers und des/der 
Mentors/-in in deren Aufgaben erfolgt 
durch das Institut an einem Studien-
tag. Darüber hinaus werden die Mento-
ren/-innen durch eine Schulung auf ihre 
Aufgaben vorbereitet.

4.2.3 Schulung zur Prävention sexualisierter 
Gewalt

 Im ersten Jahr der Ausbildung erhalten  
die Krankenhauspastoralassistenten eine 
Schulung zur Prävention sexualisierter 
Gewalt. Diese Schulung hat einen der 
jeweils geltenden Präventionsordnung 
entsprechenden Umfang.

- Fähigkeit zur Auseinandersetzung mit 
ethischen Themen und Konflikten.

3.2 Zu den kirchlichen Voraussetzungen gehö-
ren:

- persönlicher Glaube und  Bemühung  um  
eine konkrete geistliche Lebensordnung

- Übereinstimmung mit der Glaubensleh-
re und der Lebensordnung der katholi-
schen Kirche

- Teilnahme am Leben der katholischen 
Kirche

- eine im Glauben angenommene und ge-
staltete Lebensform.

3.3 Zu den fachlichen Voraussetzungen gehö-
ren:

- eine abgeschlossene Berufsausbildung

- Berufserfahrung im Krankenhaus oder 
krankenhausnahen Arbeitsfeldern

- erfolgreiche Teilnahme an der Ausbil-
dung entsprechend dieser Ordnung.

4. Ausbildung

4.1 Im Krankenhaus

4.1.1 Der zuständige Ortspfarrer bzw. der 
Krankenhauspfarrer ist der unmittelbare 
Dienstvorgesetzte. Der/die Krankenhaus-
pastoralassistent/-in soll in regelmäßigen 
Abständen an Dienstbesprechungen des 
Seelsorgeteams teilnehmen und gehört 
der Pastoralkonferenz des Dekanates an.

4.1.2 Der/die Leiter/in des Instituts für Diako-
nat und pastorale Dienste übernimmt die 
Verantwortung für die Durchführung der 
Ausbildung entsprechend dem Ausbil-
dungsplan des Instituts. Er/sie sorgt da-
für, dass der/die Krankenhauspastoralas-
sistent/-in durch Hospitation bei einem/r 
erfahrenen Krankenhausseelsorger/-in 
das Arbeitsfeld der Krankenhausseelsor-
ge kennen lernt, selbständige Aufgaben 
in der Krankenhausseelsorge wahrnimmt 
und sich in den Dienst der Seelsorge im 
Krankenhaus einübt.

4.1.3 Der/Die Mentor/-in, in der Regel ein/e 
Krankenhausseelsorger/-in, reflektiert 
und plant mit dem/der Krankenhauspasto-
ralassistenten/-in regelmäßig (monatlich) 
die konkreten Schritte der Ausbildung im 
Krankenhaus.
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4.2.4 Auswertungsgespräch

 Zu Beginn des vierten Jahres der Aus-
bildung führt der/die Leiter/-in des Ins-
tituts ein Auswertungsgespräch mit dem/
der Krankenhauspastoralassistenten/-in, 
dem Pfarrer und dem/der Mentor/-in, um 
die bisherige Ausbildung zu reflektieren 
und notwendige Akzente für die weitere 
Ausbildung festzulegen.

4.3 Theologische Ausbildung

4.3.1 Der/Die Krankenhauspastoralassis-
tent/-in erhält in den ersten drei Jah-
ren seine/ihre theologische Ausbildung 
durch das Studium des Grund- und Auf-
baukurses von Theologie im Fernkurs 
der Domschule Würzburg.

4.3.2 Zur Unterstützung, Vertiefung und Er-
gänzung des Fernstudiums nimmt der/
die Krankenhauspastoralassistent/-in 
monatlich an einer mehrtägigen, vom 
Institut durchgeführten Arbeitsgemein-
schaft teil.

4.3.3 Pastoraltheologische Studientage

 Die Krankenhauspastoralassistenten/ 
-innen nehmen im 1. Jahr in der Regel an 
sechs Studientagen teil, die pastoraltheo-
logische Themen zum Inhalt haben. Ne-
ben diesen Studientagen werden für die 
Auszubildenden der praxisbegleitenden 
Ausbildung in der Regel sechs Studien-
tage durchgeführt, die der Einführung in 
Grundlagen der Pastoraltheologie die-
nen.

4.4 Studienwochen des Pastoralkurses

 Die Krankenhauspastoralassistenten neh-
men im 1. und 2. Ausbildungsjahr an Stu-
dienwochen des Pastoralkurses teil.

4.4.1 Pastoraltheologisch-pastoralpraktische 
Studienwochen

- Liturgie

- Verkündigung

- Sendung und Auftrag

- Einführung in den Begräbnisdienst

4.4.2 Pastoralpsychologisch-sozialwissen-
schaftlicher Basiskurs

 Die Krankenhauspastoralassistenten ab-
solvieren den pastoralpsychologisch-so-

zialwissenschaftlichen Basiskurs, der 
vom Bistum Münster durchgeführt wird, 
entsprechend dem jeweils gültigen Cur-
riculum.

4.5 Qualifizierung Krankenhausseelsorge

 Im 3. und 4. Jahr der Ausbildung neh-
men die Krankenhauspastoralassistenten 
an der „Fachqualifikation Krankenhaus- 
pastoral“ des Bistums Münster teil.

4.6 Zeitrahmen

 Die Ausbildung wird alle zwei Jahre an-
geboten. Beginn der Ausbildung ist je-
weils der 1. August.

5. Prüfungen

5.1 Theologie im Fernkurs

 Der Grundkurs von Theologie im Fern-
kurs wird abgeschlossen mit einer schrift-
lichen Hausarbeit und einer mündlichen 
Prüfung. Der Aufbaukurs von Theologie 
im Fernkurs wird abgeschlossen mit ei-
ner schriftlichen Hausarbeit, einer Klau-
sur und einer mündlichen Prüfung. Zu-
ständig für die Abnahme der Prüfung ist 
die Domschule Würzburg entsprechend 
den Satzungen und der Prüfungsordnung 
der Domschule.

5.2 Pastoralkurs

 Der Pastoralkurs wird abgeschlossen 
durch:

5.2.1 Teilnahme an den pastoraltheologischen 
– pastoralpraktischen Studienwochen

5.2.2 Prüfung pastoralpsychologisch-sozial-
wissenschaftlicher Basiskurs

5.2.2.1 Schriftliche Hausarbeit

 Die Arbeit (15 - 20 DIN A 4 Seiten) muss 
eine abgegrenzte Fragestellung aus der 
Krankenhausseelsorge darstellen und 
reflektieren, die der/die Krankenhaus- 
pastoralassistent/in verantwortlich oder 
mitverantwortlich durchgeführt hat. Sie 
muss einen pastoralpsychologisch-sozi-
alwissenschaftlichen Bezug aufweisen 
und deutlich machen, wie die Theorie die 
Praxis beeinflusst und wie die reflektierte 
Praxis neue Entscheidungen fordert. Die 
Hausarbeit wird 4 - 5 Wochen vor der 
mündlichen Prüfung abgegeben.
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5.2.2.2 Mündliche Prüfung

 Die mündliche Prüfung besteht aus dem 
Kolloquium über die schriftliche Hausar-
beit und den Abschlusskolloquium. Das 
Kolloquium über die Hausarbeit wird in 
der Form des Einzel- oder Gruppenge-
spräches durchgeführt; für die Bespre-
chung einer Arbeit stehen mindestens 15 
Minuten zur Verfügung. Das Abschluss-
kolloquium wird in Einzelgesprächen 
durchgeführt und dauert maximal 30 Mi-
nuten.

 Themen des Abschlusskolloquiums sind 
die Inhalte des pastoralpsychologisch- 
sozialwissenschaftlichen Kurses.

5.2.2.3 Zertifikat

 Über den erfolgreichen Abschluss der 
pastoralpsychologisch-sozialwissen-
schaftlichen Ausbildung wird ein Zerti-
fikat erteilt.

5.3 Krankenhausseelsorge

 Die Fachqualifikation Krankenhaus- 
pastoral endet mit einem Kolloquium. 
Über die erfolgreiche Teilnahme an der 
Fachqualifikation Krankenhauspastoral 
wird ein Zertifikat erstellt.

6. Allgemeine Fortbildung

 Im Anschluss an die Ausbildung  neh-
men die Krankenhauspastoralreferenten 
an der jährlich stattfindenden dreitägigen 
„Fachtagung Krankenhausseelsorge“ 
teil.

7. Arbeitsrechtliche Bestimmungen

7.1 Über die Zulassung zur Ausbildung ent-
scheiden der Leiter der Hauptabteilung 
Seelsorge-Personal im Bischöflichen 
Generalvikariat Münster, der Leiter der 
Abteilung Seelsorge-Personal im Bi-
schöflich Münsterschen Offizialat Vech-
ta, der/die Leiter/in des Instituts für Di-
akonat und pastorale Dienste sowie der 
Leiter der Abteilung Personalverwaltung 
und Besoldung im Bischöflichen Gene-
ralvikariat Münster.

7.2 Mit der Zulassung zur Ausbildung er-
folgt die Übernahme in den pastoralen 
Dienst des Bistums Münster. Im NRW-
Teil des Bistums Münster finden die Be-
stimmungen der geltenden „Kirchlichen 
Arbeits- und Vergütungsordnungen“ 

(KAVO) und ihre Anlagen in der jeweils 
geltenden Fassung Anwendung. Für 
den niedersächsischen Teil des Bistums 
Münster gelten die Regelungen aus der 
„Arbeitsvertragsordnung für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter im kirchlichen 
Dienst“ (AVO) vom 1. Januar 1997 in 
der jeweils geltenden Fassung.

7.3 Nach erfolgreicher Beendigung der 
Ausbildung erfolgt die Ernennung zum/
zur Krankenhauspastoralreferenten/-in. 
Die bischöfliche Beauftragung zu ihrem 
Dienst erfolgt auf der Grundlage der 
gesamtkirchlichen Regelungen und ge-
schieht im Rahmen einer gottesdienstli-
chen Feier.

Die Ordnung tritt mit dem 1. August 2016 in Kraft.

Münster, 28.04.2016 
AZ: 526 Norber Kleyboldt
  Bischöflicher Generalvikar

Art. 107 Eigene Website  
 der Online-Seelsorge

Seit dem 1. Mai ist das Online-Seelsorgeangebot 
des Bischöflichen Generalvikariates über eine ei-
gene Website erreichbar: www.haus-der-seelsorge.
de. Nähere Informationen sind bei Stefanie Uphues, 
Referat Internetseelsorge, erhältlich: uphues@bis-
tum-muenster.de, Tel.: 0251/495-567.

AZ: 230 15.4.16

Art. 108 Jahrestreffen der  
 Klever Priesterbruderschaft 2016

Am Montag, dem 30. Mai 2016, findet die diesjäh-
rige Jahresversammlung der Klever Priesterbruder-
schaft, der sogenannte Papenlandtag 2016, statt. Er 
beginnt um 15:00 Uhr in der Heimvolkshochschule 
Wasserburg Rindern. Den Vortrag hält Pfarrer em. 
Edgar Fritsch, Xanten, zum Thema: „Meine Erfah-
rungen im Kloster St. Marien Helfta – Cisterciense-
rinnen“. Das Wort von Karl Rahner: „Der Christ der 
Zukunft wird ein Mystiker sein oder er wird nicht 
mehr sein“ soll anschaulich werden am Leben und 
Wirken der großen Frauengestalten des Mittelalters, 
die in Helfta ihren Wirkungsort gefunden haben.

Um 18:30 Uhr beginnt die Eucharistiefeier mit der 
Gemeinde in der Unterstadtkirche St. Mariä Emp-
fängnis Kleve. Die Kollekte wollen wir satzungs-
gemäß dieses Mal für die Flüchtlingshilfe in Kleve 
halten. Abendessen und Konveniat finden im An-
schluss an den Gottesdienst statt. 
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Neue Publikationen über theologische und hei-
matkundliche Themen, die unsere Mitglieder in-
teressieren könnten, empfehlen wir, zu unserem 
Treffen mitzubringen. Alle Mitbrüder sind herzlich 
eingeladen.

Zur besseren Planung wird um Anmeldung so-
wohl für das Treffen auf der Wasserburg als auch 
für das Abendessen bis zum 23. Mai 2016 im Pfarr-
büro, Tel.: 02821/24761, Fax: 02821/20670 oder per 
E-Mail stmariaehimmelfahrt-kleve@bistum-mu-
enster.de gebeten.

27.4.16

Art. 109 Veröffentlichung freier Stellen  
 für Priester und Pastoralreferentinnen/ 
 Pastoralreferenten

Detailinformationen zu den einzelnen Stellen sind 
in der Hauptabteilung 500, Seelsorge-Personal zu 
erhalten. Die Veröffentlichungen erscheinen eben-
falls im Internet unter „www.bistum-muenster.de/
Stellenbekanntgabe“. Hier finden Sie auch einen 
Rückmeldebogen, über den Sie Ihr Interesse bekun-
den können.  

Weitere Auskünfte erteilen je nach Angabe: 

- Domkapitular Hans-Bernd Köppen, Tel.: 0251/ 
495-247, E-Mail: koeppen@bistum-muenster.de

- Offizialatsrat Msgr. Bernd Winter, Tel.: 04441/ 
872-281, E-Mail: bernd.winter@bmo-vechta.de

- Karl Render, Tel.: 0251/495-545, E-Mail: ren-
der@bistum-muenster.de

Folgende Stellen sind zu besetzen:

Stellen für Pfarrer

Kreisdekanat Borken auskunft
Dekanat Borken Gescher 

St. Pankratius und St. Marien
Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

Dekanat Vreden Stadtlohn
St. Otger

Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

Stellen für Pastoralreferenten/innen

Kreisdekanat Coesfeld auskunft
Kategorial Krankenhausseelsorge

Christophorus-Klinken GmbH
Standort Dülmen
Franz-Hospital 

Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

Kreisdekanat Kleve auskunft
Dekanat Emmerich am Rhein Emmerich am Rhein 

St. Johannes d. T. und St. Christophorus mit dem 
Schwerpunkt der Schulseelsorge
Leitender Pfarrer: Bernd de Baey
 

Domkapitular 
Köppen/Karl 
Render

AZ: HA 500 29.4.16
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Art. 110 Personalveränderungen

K o l l i k o l a v i l ,   Sebin Jose, zum 1. Juni 2016 
Kaplan in Dinklage St. Catharina. 

L e e n d e r s ,   Josef, Vorsitzender des Caritas-
verbandes für die Diözese Münster, zusätzlich zum 
Geistlichen Beirat der Vinzenz-Konferenzen der 
Diözese Münster. 

P u t h u k u l a n g a r a ,   Thomas, zum 1. Juni 2016 
Pastor mit dem Titel Pfarrer in Garrel St. Johannes 
Bapt. 

W i l l e n b o r g ,   Ursula, zum 1. Mai 2016 Kran-
kenhauspastoralreferentin in Cloppenburg St. An-
dreas als Krankenhausseelsorgerin im St. Josefs-
Hospital in Cloppenburg.  

Es wurden wegen Zusammenlegung neu ernannt:

Die beiden Kirchengemeinden St. Franziskus in 
Marl-Hamm und St. Marien in Marl werden mit 
Wirkung vom 16. Mai 2016 zu  e i n e r   n e u e n  
Kirchengemeinde unter dem Namen „Katholische 
Kirchengemeinde St. Franziskus“ in Marl zusam-
mengelegt: 

M ü l l e r ,  Ulrich, bis zum 15. Mai 2016 Pfarrer 
in Marl-Hamm St. Franziskus und Pfarrverwalter in 
Marl St. Marien, zum 16. Mai 2016 Pfarrer in der 
neuen „Katholischen Kirchengemeinde St. Franzis-
kus“ in Marl. 

B u d a u ,   Florin, bis zum 15. Mai 2016 Pastor mit 
dem Titel Pfarrer in Marl-Hamm St. Franziskus und 
Marl St. Marien, zum 16. Mai 2016 Pastor mit dem 
Titel Pfarrer in der neuen „Katholischen Kirchenge-
meinde St. Franziskus“ in Marl. 

S c h ü t z ,   Dieter, bis zum 15. Mai 2016 Pastor mit 
dem Titel Pfarrer in Marl-Hamm St. Franziskus und 
Marl St. Marien, zum 16. Mai 2016 bis zum 31. De-
zember 2016 Pastor mit dem Titel Pfarrer in der neu-
en „Katholischen Kirchengemeinde St. Franziskus“ 
in Marl. 

S u t t o r p ,   Klemens, bis zum 15. Mai 2016 Stän-
diger Diakon (mit Zivilberuf) in Marl St. Marien, 
zum 16. Mai 2016 Ständiger Diakon (mit Zivilbe-
ruf) in der neuen „Katholischen Kirchengemeinde 
St. Franziskus“ in Marl. 

Es wurde emeritiert:

R i c h t e r ,   Hans, Ständiger Diakon (mit Zivil-
beruf) in der Kath. Kirchengemeinde Billerbeck St. 
Johannes d. T. wird zum 1. Juni 2016 emeritiert.

AZ: HA 500 1.5.16

Art. 111 Unsere toten

H a g g e n e y ,   Karl-Gerd, Pfarrer em., geb. am 
7. November 1925 in Ennigerloh, zum Priester ge-
weiht am 6. August 1952 in Münster, 1952 Vertre-
tung in Warendorf-Milte St. Johannes, 1952 Vertre-
tung in Saerbeck St. Georg, 1953 bis 1960 Kaplan 
in Münster Christus König (Erpho), 1960 bis 1964 
Kaplan in Rheine (Mesum) St. Johannes Bapt., 1964 
bis 1965 Kaplan in Harsewinkel St. Lucia und Seel-
sorger an St. Paulus ebd., 1965 bis 1967 Rektor in 
Harsewinkel St. Paulus, 1967 bis 1968 Pastor ebd., 
1968 bis 1981 Pfarrer ebd., 1974 bis 1981 Dechant 
im Dekanat Warendorf, 1981 bis 1986 Pfarrer in 
Münster St. Mauritz, 1986 bis 2001 Pfarrer in Rhei-
ne-Elte St. Ludgerus, seit 2001 Pfarrer em. in Ostbe-
vern St. Ambrosius, verstorben am 19. April 2016.

L ö k e r ,   Heinz, Pfarrer em., geb. am 26. April 
1923 in Bottrop, zum Priester geweiht am 30. No-
vember 1950 in Münster, 1950 bis 1955 Kaplan in 
Lüdinghausen St. Felizitas, 1955 bis 1958 Kaplan in 
Rheine Herz Jesu, 1958 bis 1963 Kaplan in Münster 
St. Antonius, 1963 Seelsorger in Münster St. Stepha-
nus, 1964 bis 1966 Pastor in Münster St. Stephanus, 
1966 bis 1994 Pfarrer in Münster St. Stephanus, 
1971 bis 1982 Dechant im Dekanat Münster-Lam-
berti, 1971 bis 1984 Leiter des Pfarrverbandes 
Münster-Süd, seit 1994 Pfarrer em. in Münster St. 
Stephanus, verstorben am 28. April 2016.

v a n   V l i e t ,   P. Christoph CP, geb. am 2. Juni 
1930 in Vlaardingen-Ambacht/Niederlande, zum 
Priester geweiht am 5. Mai 1957, anschließend As-
sistent des Diözesanpräses Münster, 1984 bis 2007 
Vicarius Cooperator in Hamm-Bockum-Hövel Hei-
lig Geist, 2007 in den Ruhestand versetzt, verstor-
ben am 18. April 2016.

AZ: HA 500 1.5.16
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Verordnungen und Verlautbarungen des Bischöflich Münsterschen Offizialates in Vechta

Art. 112 Bekanntmachung über  
 die Bildung einer neuen KODA mit  
 Beteiligungsmöglichkeit der Gewerkschaften

2017 wird nach Ablauf der laufenden Amtszeit 
der Regional-KODA Osnabrück/Vechta eine neue 
Kommission zur Ordnung des diözesanen Arbeits-
vertragsrechts für das Bistum Osnabrück und den 
Offizialatsbezirk Oldenburg (Regional-KODA) ge-
bildet.

Die tariffähigen Arbeitnehmerkoalitionen (Ge-
werkschaften) haben gemäß §§ 9ff. KODA-Ord-
nung (Kirchliches Amtsblatt Münster 2016, Art. 
40, Kirchliches Amtsblatt Osnabrück 2016, Art. 6), 
die Möglichkeit, eine eigene Vertreterin oder einen 
eigenen Vertreter in die Mitarbeiterseite der Regio-
nal-KODA für die neue Amtsperiode zu entsenden.

Die Gewerkschaften sind eingeladen, sich an der 
Entsendung zu beteiligen. Berechtigt zur Entsen-
dung einer Vertreterin oder eines Vertreters sind Ge-
werkschaften, die nach ihrer Satzung für Regelungs-
bereiche der Regional-KODA örtlich und sachlich 
zuständig sind.

Den betreffenden Gewerkschaften wird hiermit 
Gelegenheit gegeben, sich binnen einer Anzeigefrist 
von zwei Monaten nach Bekanntmachung an der 
Entsendung einer Vertreterin oder eines Vertreters in 
die Regional-KODA zu beteiligen. 

Die Anzahl der Vertreterinnen und Vertreter, die 
von den Gewerkschaften entsandt werden, richtet 
sich grundsätzlich nach dem zahlenmäßigen Ver-
hältnis der im Zeitpunkt der Entsendung in den Ge-
werkschaften zusammengeschlossenen kirchlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Zuständig-
keitsbereich der Regional-KODA (Organisations-
stärke). 

Ungeachtet der jeweiligen Organisationsstärke 
wird gewährleistet, dass mindestens ein Sitz für die 
Gewerkschaften vorbehalten wird.

Gewerkschaften, die sich an der Entsendung einer 
Vertreterin oder eines Vertreters in die Regional-KO-
DA beteiligen wollen, müssen dies gegenüber der 
Vorsitzenden der Regional-KODA, Frau Christina 
Zerhusen, Geschäftsstelle der Regional-KODA Os-
nabrück/Vechta, Domhof 2, 49074 Osnabrück

spätestens bis zum 31. Juli 2016

schriftlich anzeigen. 

Die Anzeige kann nur bis zum Ablauf dieser An-
zeigefrist abgegeben werden. Anzeigen, die nach 

dieser Frist eingereicht werden, können nicht mehr 
berücksichtigt werden (Ausschlussfrist).

Vechta, 19. April 2016

 Christina Zerhusen
 Vorsitzende der Regional-KODA  
 Osnabrück/Vechta

Art. 113 Satzungsänderung der  
 „Schulstiftung St. Benedikt“

Die Mitglieder des stimmberechtigten Kuratori-
ums der Schulstiftung St. Benedikt beschließen ge-
mäß § 7 Abs. 3 Nr. 8 über die Änderung der Satzung. 
Unter dem heutigen Tage beschließen die Mitglieder 
des stimmberechtigten Kuratoriums, dass die Sat-
zung zum 21.03.2016 wie folgt geändert wird:

Satzung der „Schulstiftung St. Benedikt“

Art. I

§ 1
Name, Sitz, Dienstherrenfähigkeit  

und Siegelführung der Stiftung
(1) Die Stiftung trägt den Namen „Schulstiftung St. 

Benedikt.“

(2) Die Stiftung hat ihren Sitz in Vechta.

(3) Die Stiftung hat Dienstherrenfähigkeit.

(4) Die Stiftung führt ein eigenes Dienstsiegel.

§ 2
Rechtsform

(1) Die Stiftung ist nach kirchlichem Recht eine 
selbständige Stiftung mit öffentlicher Rechts-
persönlichkeit gem. can. 1303 § 1 Nr. 1, 114 § 1 
und 116 § 2 CIC.

(2) Die Stiftung ist eine rechtsfähige kirchliche 
Stiftung des öffentlichen Rechts.

§ 3
Stiftungszweck

(1) Zwecke der Stiftung im Bereich des Olden-
burgischen Teils der Diözese Münster sind die 
Förderung der Bildung (§ 52 Abs. 2 Nr. 7 AO), 
insbesondere des katholischen Schul- und all-
gemeinen Bildungswesens, und der Jugend-
hilfe (§ 52 Abs. 2 Nr. 4 AO), insbesondere der 
Erziehung der Kinder und Jugendlichen zu 
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christlicher Lebensgestaltung und Selbstver-
antwortung auf der Grundlage des katholischen 
Glaubens, sowie kirchliche Zwecke im Sinne 
von § 54 AO. 

(2) Die Stiftung dient der Erfüllung der Aufgaben 
gemäß der can. 793 ff. CIC in der Fassung von 
1983.

(3) Die Satzungszwecke werden insbesondere ver-
wirklicht durch die Errichtung und Übernahme 
der Trägerschaft eigener schulischer, schulähn-
licher und anderer, insbesondere erzieherischer 
Einrichtungen, die das katholische Schulwesen 
prägen und ergänzen.

(4) Zweck der Stiftung ist auch die Beschaffung 
von Mitteln gemäß § 58 Nr. 1 AO zur Förde-
rung von Bildung und Jugendhilfe, für die Ver-
wirklichung der steuerbegünstigten Zwecke 
einer anderen Körperschaft oder für die Ver-
wirklichung steuerbegünstigter Zwecke durch 
eine Körperschaft des öffentlichen Rechts.

(5) Die Stiftung erfüllt ihre Aufgaben selbst oder 
durch eine Hilfsperson im Sinne des § 57 Abs. 
1 S. 2 AO, sofern sie nicht im Wege der Mittel-
beschaffung gemäß § 58 Nr. 1 AO tätig wird. 
Die Stiftung kann zur Verwirklichung des Stif-
tungszwecks Zweckbetriebe unterhalten. 

(6) Die Stiftung kann ferner unter Beachtung der 
Vorschriften der Abgabenordnung für steuer-
begünstigte Körperschaften alle Geschäfte ein-
gehen und Maßnahmen durchführen, die der 
Erreichung oder Förderung der Stiftungszwe-
cke dienen. Insbesondere darf sie im Rahmen 
dieser Zwecke auch Gesellschaften und weitere 
Einrichtungen gründen, betreiben oder sich an 
ihnen beteiligen.  

(7) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben arbeitet die 
Stiftung mit anderen – insbesondere katholi-
schen – Organisationen und Institutionen des 
Schul- und Stiftungswesens zusammen.

(8) Die Stiftung kann zur Vorbereitung der Über-
nahme der Trägerschaft einer Schule im Rah-
men einer zeitlich befristeten Vereinbarung 
mit dem Schulträger die Erledigung einzelner 
Aufgaben des Schulträgers in fremdem Namen 
übernehmen.

(9) Soweit durch die Stiftung andere Schulträger 
begünstigt werden, ist durch Vertrag sicherzu-
stellen, dass

a) der Stiftung bei Einstellung von Lehrkräften 
die daraus erwachsenen Ausgaben zu erstat-
ten sind,

b) eine Gesamtschuldnerschaft der Stiftung mit 
den Schulträgern gegenüber der Gemeinsa-
men Versorgungskasse (GVK) vorliegt, ins-
besondere wenn die Leistungen der GVK 
nicht ausreichend sind,

c) eine Vereinbarung über die Zahlung eines 
Verwaltungskostenbeitrages für durchge-
führte Leistungen zu treffen ist.

(10) Die Stiftung kann im Rahmen ihrer Möglich-
keiten katholische Schulen anderer freier Träger 
im Oldenburgischen Teil der Diözese Münster  
(z. B. Schulen in Ordensträgerschaft) betreuen 
und beraten.

(11) Für die Stiftung gelten neben den staatlichen 
Gesetzen die kirchlichen Gesetze und Verord-
nungen, insbesondere das Bischöfliche Schul-
gesetz und die Kirchliche Stiftungsordnung 
(KiStiftO). Die in § 4 und § 12 KiStiftO auf-
geführten Genehmigungsvorbehalte sind zu 
beachten. Darüber hinaus bedürfen Beschlüsse, 
die ein kirchliches Beamtenverhältnis begrün-
den, ändern oder aufheben, zu ihrer Rechts-
wirksamkeit ebenfalls der Genehmigung der 
kirchlichen Stiftungsaufsichtsbehörde. 

§ 4
Steuerbegünstigte Zwecke

(1) Die Stiftung verfolgt ausschließlich und unmit-
telbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im 
Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwe-
cke“ der Abgabenordnung. 

(2) Die Stiftung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(3) Mittel der Stiftung dürfen nur für die satzungs-
gemäßen Zwecke verwendet werden. Die Kura-
toriumsmitglieder erhalten keine Zuwendungen 
aus Mitteln der Stiftung.  

(4) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem 
Zweck der Stiftung fremd sind oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden.

§ 5
Stiftungsvermögen

(1) Die finanziellen Mittel zur Verwirklichung des 
Stiftungszwecks werden von der Römisch-Ka-
tholischen Kirche im Oldenburgischen Teil der 
Diözese Münster insoweit gewährleistet, wenn 
Leistungen des Staates, eigene Mittel der Stif-
tung, Elternbeiträge und Leistungen Dritter 
nicht ausreichen.
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(2) Zustiftungen werden ausdrücklich zugelassen. 

(3) Die Erträge des Stiftungsvermögens und die 
dem Stiftungsvermögen nicht zuwachsenden 
Zuwendungen sind zur Erfüllung des Stiftungs-
zweckes zeitnah zu verwenden.

§ 6
Organe der Stiftung

Organe der Stiftung sind:

a) das Kuratorium und

b) die Geschäftsführung. 

§ 7
Kuratorium

(1) Dem Kuratorium gehören stimmberechtigt an:

a) der Bischöfliche Offizial, der berechtigt ist, 
seine Mitgliedschaft im Kuratorium nieder-
zulegen oder wieder aufzunehmen,

b) bis zu sieben weitere Mitglieder, die vom 
Bischöflichen Offizial berufen werden, von 
denen ein zu berufendes Mitglied Mitar-
beiter der Abteilung „Finanzen-Bau-Lie-
genschaften“ im Bischöflich Münsterschen 
Offizialat sein muss. Wiederholte Wiederbe-
rufung ist zulässig.

(2) Der Kuratoriumsvorsitzende und sein Stellver-
treter werden vom Bischöflichen Offizial beru-
fen und abberufen, sofern er nicht selber den 
Vorsitz oder die Stellvertretung übernimmt. Der 
Bischöfliche Offizial ist berechtigt, jederzeit 
den Kuratoriumsvorsitz oder die Stellvertre-
tung abzugeben oder aufzunehmen. 

(3) Zu Kuratoriumssitzungen kann der Kuratori-
umsvorsitzende  weitere Personen zur Beratung 
hinzuziehen. Die Geschäftsführung und die 
mit der Bischöflichen Schulaufsicht betrauten 
Schulräte sollen stets hinzugezogen werden, 
die jeweiligen Schulleiter(innen) der einzelnen 
Schulen, sofern Beratungen anstehen, die die 
jeweiligen Schulen betreffen. 

(4) Die Mitglieder nach § 7 Abs. 1 b) werden vom 
Bischöflichen Offizial für die Dauer von vier 
Jahren berufen. Bei Berufungen neuer Mitglie-
der während der laufenden Amtszeit erfolgt die 
Berufung für die Restlaufzeit der Amtszeit. Die 
Mitgliedschaft endet durch Verzicht, mit der 
vorzeitigen Abberufung aus wichtigem Grund 
durch den Bischöflichen Offizial oder durch 
Ablauf der Amtszeit, wobei für den Fall, dass 
nach Ablauf der Amtszeit eine Berufung neuer 
Kuratoriumsmitglieder noch nicht erfolgt ist, 
die bisherigen Mitglieder so lange im Amt blei-

ben, bis eine Berufung der neuen Mitglieder des 
Kuratoriums erfolgt ist. 

§ 8
Aufgaben des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium ist das beschlussfassende 
Organ der Stiftung. Es trifft nach Maßgabe 
der Stiftungsurkunde und dieser Satzung die 
grundlegenden Entscheidungen über die Ver-
wirklichung des Stiftungszwecks sowie die Er-
füllung der Aufgaben der Stiftung.

(2) Der Kuratoriumsvorsitzende oder bei dessen 
Verhinderung der stellvertretende Kuratori-
umsvorsitzende vertritt die Stiftung gemeinsam 
mit einem weiteren Kuratoriumsmitglied oder 
einem Mitglied der Geschäftsführung gericht-
lich und außergerichtlich.

(3) Das Kuratorium berät und beschließt über alle 
Angelegenheiten die nicht der laufenden Ver-
waltung unterliegen. Das Kuratorium kann sich 
eine Geschäftsordnung geben, welche die An-
gelegenheiten des Kuratoriums regelt. 

§ 9
Beschlussfassung des Kuratoriums

(1) Das Kuratorium wird durch Beschlussfassung 
grundsätzlich in nicht öffentlicher Sitzung tätig.

(2) Das Kuratorium ist beschlussfähig, wenn min-
destens die Hälfte seiner stimmberechtigten 
Mitglieder anwesend ist. Es fasst die Beschlüsse 
mit Stimmenmehrheit der anwesenden stimm-
berechtigten Mitglieder. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet die Stimme des Vorsitzenden.

(3) Bei Beschlüssen über Änderungen der Satzung, 
Aufhebung oder Verlegung der Stiftung ist eine 
Stimmenmehrheit von 3/4 der stimmberechtig-
ten Mitglieder erforderlich.

(4) Der Vorsitzende beruft das Kuratorium stets 
zu Sitzungen ein, wenn es zur ordnungsgemä-
ßen Erledigung der Geschäfte erforderlich ist, 
mindestens jedoch zweimal jährlich. Die Ta-
gesordnung ist der Einladung beizufügen. Die 
Ladungsfrist soll mindestens zwei Wochen be-
tragen. 

 Der Vorsitzende beruft eine Sitzung ein, wenn 
mindestens 1/3 der stimmberechtigten Mitglie-
der des Kuratoriums dies unter Angabe des Be-
ratungsgegenstandes schriftlich beantragen.

 Neben den Sitzungen nach Satz 1 und Satz 4 
kann der Vorsitzende zu Schulleiterkonferenzen 
einladen.
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(5)  Die Beschlüsse des Kuratoriums sind unter An-
gabe der Tagesordnung, des Datums und der 
anwesenden Mitglieder in ein Protokollbuch 
einzutragen und vom Vorsitzenden und Proto-
kollführer zu unterzeichnen.

(6) Eine Beschlussfassung des Kuratoriums ist im 
Eilfall auch ohne Einberufung einer Sitzung 
möglich, wenn alle stimmberechtigten Mitglie-
der des Kuratoriums schriftlich ihre Zustim-
mung zur Beschlussvorlage innerhalb einer je-
weils festzusetzenden Frist erklären. 

(7) Mitglieder des Kuratoriums dürfen weder bei 
der Beratung noch bei der Beschlussfassung 
anwesend sein, wenn sie selbst, der Ehegatte, 
ein Elternteil, Kinder, Geschwister oder von ih-
nen kraft gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher 
Vollmacht vertretene natürliche oder juristische 
Personen durch die Beschlussfassung einen 
Vorteil oder Nachteil erlangen können oder aus 
anderen Gründen eine Interessenkollision mög-
lich ist (Befangenheit). Über das Vorliegen sol-
cher Gründe entscheidet das Kuratorium unter 
Ausschluss des Betroffenen; dieser ist vorher 
zu hören.

(8) Beschlüsse, die unter Verletzung des Abs. 7 
gefasst worden sind, sind dann unwirksam, 
wenn die Mitwirkung des betroffenen stimm-
berechtigten Mitgliedes für das Ergebnis der 
Beschlussfassung entscheidend gewesen sein 
kann und die Interessenkollision (Befangenheit) 
innerhalb von 12 Monaten nach Beschlussfas-
sung dem Kuratoriumsvorsitzenden schriftlich 
angezeigt wird. 

(9) Die Mitglieder des Kuratoriums sind zur Amts-
verschwiegenheit, auch nach ihrem Ausschei-
den, verpflichtet.

§ 10

Geschäftsführung
(1) Für die Geschäftsführung der Stiftung werden 

vom Kuratorium ein oder mehrere Geschäfts-
führer bestellt.

(2) Die Geschäftsführung führt die laufenden Ge-
schäfte der Stiftung. Sie bereitet die Sitzungen 
des Kuratoriums vor und setzt die Beschlüsse 
des Kuratoriums um.

(3) Das Kuratorium gibt sich für die Tätigkeit der 
Geschäftsführung eine Geschäftsordnung, wel-
che die Angelegenheiten der Geschäftsführung 
regelt. 

§ 11
Rechnungsjahr

Das Rechnungsjahr der Stiftung ist das Schuljahr, 
jeweils vom 01.08. bis zum 31.07. des folgenden 
Jahres

§ 12
Wirtschaftsplan und Rechnungslegung

(1) Die Stiftung hat für jedes Rechnungsjahr einen 
Wirtschaftsplan zu erstellen, der alle Erträge 
und Aufwendungen enthält. Bestandteil des 
Wirtschaftsplanes ist u.a. der Stellenplan. 

(2) Der Wirtschaftsplan ist vor Beginn des Rech-
nungsjahres durch das Kuratorium zu beschlie-
ßen.

(3) Die Stiftung ist zur Führung von Büchern ver-
pflichtet. Sofern weitergehende gesetzliche oder 
satzungsgemäße Bestimmungen nichts ande-
res bestimmen, hat sie einen kaufmännischen 
Jahresabschluss gemäß den für Kapitalgesell-
schaften geltenden Vorschriften der §§ 238 bis 
288 HGB  aufzustellen, soweit nicht andere ge-
setzliche Spezialvorschriften zu beachten sind. 
Die vorbezeichneten Vorschriften, insbesondere 
§ 267 HGB, finden eine sinngemäße Anwen-
dung. Die Stiftung hat den Jahresabschluss unter 
Einbeziehung der Buchführung  durch einen Ab-
schlussprüfer (Wirtschaftsprüfer oder eine Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft) prüfen zu lassen. 
Die Prüfung hat sich neben der Ordnungsmäßig-
keit der Buchführung und des Jahresabschlusses 
auch auf die Erhaltung des Stiftungsvermögens 
sowie die satzungsmäßige Verwendung der Er-
träge des Stiftungsvermögens und der sonsti-
gen Stiftungsmittel zu erstrecken. Der Jahres-
abschluss der Stiftung ist dem Kuratorium bis 
zum 31.12. des Kalenderjahres zur Beratung und 
Feststellung vorzulegen. 

(4) Der festgestellte Jahresabschluss der Stiftung 
ist dem Bischöflich Münsterschen Offizialat bis 
zum 31.01. des nachfolgenden Kalenderjahres 
einzureichen. 

(5) Im Übrigen finden die Richtlinien für das Haus-
halts-, Kassen- und Rechnungswesen der Kir-
chengemeinden im Offizialatsbezirk Oldenburg 
in ihrer jeweiligen Fassung entsprechende An-
wendung.

§ 13
Änderung des Satzungszwecks,  

Satzungsänderungen
(1) Wird die Erfüllung des Stiftungszweckes un-

möglich oder scheint sie angesichts wesent-



200    Kirchliches Amtsblatt Münster 2016 Nr. 10

Der laufende Bezug des Kirchlichen Amtsblattes erfolgt durch die Druckerei Joh. Burlage, Kiesekampweg 2, 48157 Münster. Neubestellungen 
sind an das Bischöfliche Generalvikariat, 48135 Münster, Abbestellungen bzw. Ummeldungen unverzüglich an die Druckerei Joh. Burlage zu rich-
ten. Der Preis eines Abonnement beträgt einschließlich Mehrwertsteuer 13,00 € jährlich gegen Rechnung. Herausgegeben und verlegt vom Bischöf-
lichen Generalvikariat Münster. Druck: Druckerei Joh. Burlage, Münster 

KIRCHLICHES AMTSBLATT
FÜR DIE DIÖZESE MÜNSTER
PVS Deutsche Post AG
Entgelt bezahlt,        H 7630
Bischöfliches Generalvikariat
Hauptabteilung 100
Postfach 1366, 48135 Münster

licher Veränderungen der Verhältnisse nicht 
mehr als sinnvoll, so kann das Kuratorium mit 
Beschluss einer 3/4-Mehrheit seiner Mitglieder 
die Änderung des Stiftungszweckes, die Zu-
sammenlegung oder Zulegung zu einer anderen 
steuerbegünstigten Stiftung oder die Aufhebung 
der Stiftung beschließen. § 16 bleibt davon un-
berührt.

(2) Wird der Stiftungszweck geändert, so muss er 
gemeinnützig sein und auf dem Gebiet der in 
§ 3 dieser Satzung genannten Zwecke liegen. 
Vor einer entsprechenden Beschlussfassung ist 
eine Auskunft des Finanzamtes einzuholen.

(3) Sonstige Satzungsänderungen werden vom Ku-
ratorium mit einfacher Mehrheit beschlossen.

§ 14
Stiftungsaufsicht

Die Stiftung unterliegt als rechtsfähige kirchli-
che Stiftung des öffentlichen Rechts der kirchlichen 
Stiftungsaufsicht des Bischöflich Münsterschen Of-
fizialates.

§ 15
Kirchliche Schulaufsicht

Die kirchliche Schulaufsicht über die Schulen in 
Trägerschaft der Stiftung wird durch das Bischöflich 
Münstersche Offizialat wahrgenommen. Sie nimmt 
die fachliche Schulaufsicht wahr.

§ 16
Aufhebung der Stiftung

Können der Zweck oder die Aufgaben der Stif-
tung nicht mehr erfüllt werden, so ist die Stiftung 
aufzuheben. Bei seiner Aufhebung fällt das Gesamt-
vermögen der Römisch-Katholischen Kirche im Ol-
denburgischen Teil der Diözese Münster zu mit der 
Auflage, dieses zu den in § 3 genannten Zwecken zu 
verwenden.

Diese Satzung tritt an die Stelle der Satzung 
vom 23.11.2005, geändert am 11.07.2007 und 
10.08.2008. Sie tritt am 21.03.2016 in Kraft

49377 Vechta, den 21.03.2016

L. S. † gez. Heinrich Timmerevers
 Bischöflicher Offizial 
 und Weihbischof


